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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Am 26.6.2008 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bek�mpfung vonMiss-

br�uchen (MoMiG) verabschiedet. Wenn der Bundesrat dem Gesetz zustimmt, wird es voraussichtlich im Sp�therbst 2008 in

Kraft treten. Nach einer ersten kritischen Stellungnahme zumMoMiG vonWulfetange in Heft 29 und einem Editorial von Sei-

bert in Heft 30 gibtOppenhoff im aktuellen Beitrag einen �berblick �ber die wesentlichen Neuerungen. Auf einen Blick lassen

sich die Unterschiede zwischen der bisherigen Rechtslage und dem Entwurf der synoptischen Gegen�berstellung am Ende

des Beitrags entnehmen. In Heft 33 wirdMeyer die Verantwortlichkeiten des Gesch�ftsf�hrers nach demMoMiG beleuchten.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
von Britta Niemeyer, RAin

und Syndikusanw�ltin, Cela-

nese GmbH, Kronberg

ICC-Richtlinie zumWhistleblowing

Die Internationale Handelskammer hat Richt-

linien zur Einf�hrung vonWhistleblowingsys-

temenver�ffentlicht. Es handelt sich umprak-

tische Empfehlungen f�r ein System, das ver-

trauliche Meldungen �ber Verst�ße erm�gli-

chen und deren geordnete �berpr�fung

sicherstellen soll. Bezug genommen wird un-

ter anderem auf den US-amerikanischen Sar-

banes-Oxley Act mit seinen verbindlichen Re-

gelungen zur Einrichtung von Hinweisgeber-

schutz und -systemen. Viele Unternehmen in

Deutschland verstehen und nutzen Whistle-

blowing bereits als h�chst effektives Kontroll-

element. Die Gefahr von Unregelm�ßigkeiten

und Verst�ßenwird verringert, die Chance ih-

rer Aufdeckung steigt. Deutsches Daten-

schutz- und Arbeitsrecht gebieten die Abw�-

gung berechtigter Interessen und Beachtung

der Verh�ltnism�ßigkeit. Das Gesetzgebungs-

verfahren zu einer umstrittenen �nderung

des§ 612aBGBmitdemZiel des Informanten-

schutzes ist auf demWeg (vgl. Vogel, BB 2008,

1280). Wirksame Compliance gebietet die

Schaffungeiner Kultur, dieMitarbeitern imge-

ordneten Verfahren dieM�glichkeit einr�umt,

mit ihren Informationen die Unternehmens-

leitung zu erreichen. In einer solchen Selbstre-

gulierung liegen die Chancen f�r Unterneh-

men: die Verankerung von Whistleblowing in

einem Verhaltenskodex ist ein weiteres wich-

tiges Mittel zur Verwirklichung einer gesetz-

m�ßigen und ethischen Unternehmensf�h-

rung. Eine solche Unternehmensf�hrung

sch�tzt ihre Mitarbeiter dann auch vor denen,

die nur Ger�chte streuen.

Entscheidungen
BGH: Haftung des die interne Kompetenz-

ordnung missachtenden Gesellschafters

Mit Beschluss vom 2.6.2008 – II ZR 67/07 – hat

der BGH entschieden: Ein Gesellschafter, der sich

bei seinem gesch�ftsf�hrenden Handeln �ber

die in der Gesellschaft intern zu beachtende

Kompetenzordnung hinwegsetzt, haftet f�r die

Sch�den, die durch die schuldhafte Missachtung

dieser internen Bindungen entstehen.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2008-1629-1

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Aktienrechtliche Anfechtungsklage

und Nebenintervention

Der BGH entschied mit Beschluss vom 26.5.2008

– II ZB 23/07 – wie folgt: Im Falle der aktienrecht-

lichen Anfechtungsklage kann auch nach Inkraft-

treten des UMAG vom 22.9.2005 der auf Kl�ger-

seite beitretende Aktion�r sein nach § 66 ZPO er-

forderliches Interventionsinteresse am Obsiegen

der unterst�tzten Partei schon allein damit be-

gr�nden, dass ein stattgebendes Anfechtungsur-

teil gem�ß § 248 Abs. 1 S. 1 AktG ihm gegen�ber

Rechtskraft- und Gestaltungswirkung entfaltet.

Auch nach Inkrafttreten des UMAG unterliegt ein

auf Seiten des Anfechtungskl�gers beitretender

Nebenintervenient wie bisher keiner besonderen

aktienrechtlichen Beschr�nkung i. S. einer – der

Klagebefugnis gem�ß § 245 Nr. 1 AktG entspre-

chenden – „Nebeninterventionsbefugnis“ (im

Anschl. an Senatsbeschluss vom 23.4.2007 – II ZB

29/05, ZIP 2007, 1528 – z. V. b. in BGHZ 172, 136).

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2008-1629-2

unter www.betriebs-berater.de

BGH: Schutz des Verbrauchers vorWerbung

durch E-Mail und SMS

Mit seinem am 16.7.2008 verk�ndeten Urteil hat

der u. a. f�r das Kaufrecht zust�ndige VIII. Zivilse-

nat des BGHeine vomBeklagten, der das Kunden-

bindungs-undRabattsystem„Payback“unterh�lt,

eine formularm�ßige „Opt-out-Erkl�rung“ f�r teil-

weise unwirksam erkl�rt. Die Unwirksamkeit be-

ziehtsichaufdieKlausel,diedieEinwilligungindie

Speicherung und Nutzung von Daten f�r die Zu-

sendung von Werbung per Post, E-Mail und SMS

betrifft, f�r unwirksam erkl�rt, soweit sie E-Mail

und SMS betrifft (§ 307 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1

BGB). Eine Klausel, wonach die Angabe des Ge-

burtsdatums f�rdieTeilnahmeam„Payback“-Pro-

gramm ben�tigt werde, sowie eine Formularbe-

stimmung, die die Meldung der Rabattdaten f�r

die Verwaltung und Auszahlung der Rabatte zum

Gegenstand hat, hat der BGH nicht beanstandet,

weil sie keine von Rechtsvorschriften abweichen-

denRegelungenenthalten (§ 307Abs. 3S. 1BGB).
(Quelle: PM BGH vom 16.7.2008)

BGH: Zur Bereicherungsschuld bei

unwirksamen Darlehensvertrag

Ein Kreditinstitut, das aufgrund eines wegen Ver-

stoßes gegen Art. 1 § 1 RBerG unwirksamen

Darlehensvertrags die Immobilienfondsbeteili-

gung eines Kapitalanlegers finanziert und die

Darlehensvaluta unmittelbar an den als GbR be-

triebenen Fonds ausgezahlt hat, kann den Kapi-

talanleger f�r die Bereicherungsschuld der GbR

gem�ß § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB nicht in ent-

sprechender Anwendung des § 128 HGB per-

s�nlich in Anspruch nehmen.

BGH, Urteil vom 17.6.2008 – XI ZR 112/06

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-1629-3

unter www.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
Wirtschaftsressort entscheidet federf�hrend

bei Staatsfonds

Nach der am 11.7.2008 vom Bundesministerium

f�r Wirtschaft und Technologie (BMWi) ver�f-

fentlichten Begr�ndung des Referentenentwurfs

zur dreizehnten �nderung von AWG und AWV

pr�ft das Wirtschaftsressort unter Beteiligung

betroffener Ressorts den geplanten Unterneh-

menserwerb; ob ein Pr�fverfahren �berhaupt

eingeleitet wird, entscheidet das BMWi allein.

Dazu in der n�chsten Ausgabe des „Betriebs-

Berater“ der Standpunkt von Krause.

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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